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Dum Dum - Munition

Unlängst lief eine Meldung der schweizerischen
Depeschenagentur durch die Presse, die Kan-
tonspolizei Neuenburg werde in Zukunft auf die
Verwendung Dum Dum-ähnlicher Munition
verzichten; sie habe für die täglichen, routine-
mässigen Polizeieinsätze ihre Angehörigen wie-
der mit der 9 mm Pistolenmunition ausgerüstet,
die auch von der Armee verwendet werde. Dum
Dum-Munition dürfe, wie dies auch in andern
Kantonen der Fall sei, nur noch auf besondern
Befehl bei Sondereinsätzen verwendet werden.
Diese Änderung sei, so wird in der Meldung
erklärt, durch verschiedene Proteste ausgelöst
worden, die bei der Regierung und beim Gros-
sen Rat des Kantons gegen die Verwendung von
«Hollow-point Geschosse» erhoben worden
seien, die wegen ihrer gefährlichen Wirkung im
Kriegsrecht verboten sind.

Diese Meldung, die zeigt, dass offenbar bei der
Neuenburger Kantonspolizei bisher Dum Dum-
Munition im Gebrauch war, gibt Anlass, die
technischen Besonderheiten dieser Spezialmu-
nition und ihr kriegs-völkerrechtliches Verbot
etwas näher zu betrachten.

Das sogenannte Dum Dum-Geschoss ist ein
Geschoss für Infanteriewaffen, das von den Eng-
ländern in ihren Kolonialkriegen Ende des letz-
ten Jahrhunderts aufgekommen ist. Sein Name
stammt von einer englischen Munitionsfabrik
bei Kalkutta (Indien), wo diese Geschosse in
grösseren Mengen hergestellt und gelagert wur-
den. Das Wesen des Dum Dum-Geschosses liegt
darin, dass sich dieses infolge seiner besonderen
Form und Gestaltung, oder seiner nachträgli-
chen Bearbeitung durch die Truppe beim Auf-
treffen platt drückt oder ausdehnt, und damit die

Gewebe des menschlichen Körpers stärker auf-
reisst als Geschosse mit einem stabilen Hartme-
tallmantel. Diese besondere Form des Geschos-
ses besteht darin, dass es einen in der Regel an

der Geschoßspitze freiliegenden Bleikern auf-
weist. Im menschlichen Körper wirkt es wie ein
Sprenggeschoss und verursacht schwer heilbare,
gewebezerstörende und leicht Infektionen aus-
lösende Verletzungen. Von diesen wird auch der
nicht tödlich getroffene Gegner in der Regel
sofort kampfunfähig gemacht.

Das Dum Dum-Geschoss kann entweder schon
bei seiner Fabrikation als Teilmantel- oder Halb-
mantelgeschoss hergestellt werden, an dessen

Spitze das Blei freiliegt. Es kann aber auch von
der Truppe selbst umgeändert werden, indem
die Mantelspitzen der Geschosse abgefeilt wer-
den, womit die Bleifüllung freigelegt wird. Mög-
lieh ist aber auch das Einfeilen kleiner Schlitze
in den Geschossmantel, welche dessen Fertig-
keit herabsetzen. Infolge seines hohen spezifi-
sehen Gewichts besitzt das Blei des Geschoss-
kerns ein erhebliches Beharrungsvermögen, so
dass beim Auftreffen auf den menschlichen Kör-
per der Hartmetallmantel des Geschosses auf-
gesprengt wird. Dabei entsteht eine Art von
Sprengwirkung, welche schwere innere Verlet-
zungen des betroffenen Mannes verursacht.

Die Tatsache, dass mit dem Dum Dum-
Geschoss schwere Verletzungen des Gegners
bewirkt werden, ohne dass damals eine grössere
Gewähr für sein Ausscheiden aus dem Kampf
nachgewiesen werden konnte, führte dazu, dass

diese Geschosse in der ersten Haager Friedens-
konferenz vom Jahr 1899 zum unerlaubten
Kampfmittel erklärt wurden. Dieses Verbot
erfolgte mit der T/flagerZ)eA7a/r;ho/; vom 29. 7u//
/599 «betreffend den Gebrauch von Kugeln, die
sich im menschlichen Körper leicht ausbreiten
oder abplatten». In dieser Deklaration ver-
pflichteten sich die Vertragsschliessenden
Mächte - sie wurde nur von 15 Staaten unter-
zeichnet - in ihrer Kriegführung keine Ge-
schösse zu verwenden, die sich leicht im
menschlichen Körper ausbreiten und plattdrük-
ken, wie insbesondere Geschosse mit hartem
Mantel, der den Bleikern nicht ganz umhüllt,
oder der mit Einschnitten versehen ist.

Diese im Text der Haager Deklaration von 1899

enthaltene Aufzählung der verbotenen
Geschosse ist nicht abschliessend, sondern
dient lediglich der Erläuterung der leitenden
Schutzidee. Untersagt ist generell die Verwen-
dung von Geschossen, die aufgrund ihrer Kon-
struktion und Beschaffenheit im menschlichen
Körper einer gefährlichen Verformung unterlie-
gen. Hierher fallen beispielsweise auch Hohl-
spitzgeschosse und Weichmetallgeschosse mit
einem dünnen Hartmetallmantel. Dabei wird
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nicht nur die serienmässige Herstellung solcher
Geschosse untersagt, sondern auch die nach-
trägliche Änderung der Geschosse durch das

Abfeilen der Spitzen oder das Anbringen von
Einschnitt-Kerben.

Die Haager Deklaration von 1899 ist ein Sonder-
erlass, der sich als solcher nur auf die Dum
Dum-Geschosse bezieht, deren Verwendung im
Kampf als unmenschliches Kampfmittel unter-
sagt wurde. Dasselbe Ziel, nur auf viel breiterer
Basis, wird von deracht Jahre später beschlösse-
nen Ordnung der Gesetze und Gebräuche des

Landkriegs, der T/uuger Lflnd/cnegso/Y/w««# vow
7S. O/ctoTw 7907 angestrebt. Diese verbietet in
ihrem generellen Artikel 23 lit. e ganz allgemein
den kriegerischen Gebrauch von Waffen,
Geschossen oder Stoffen, die geeignet sind
«unnötige Leiden zu verursachen». Unter die-
sen Begriff fällt auch die Dum Dum-Munition.

Mit dem Kriterium des Verbots von «unnötigen
Leiden» ist diese Bestimmung allerdings sehr
weit gefasst. Diese Formulierung ruft sofort
nach der Gegenfrage, welches denn die «nöti-
gen» Leiden sind, die im Krieg als zumutbar
betrachtet werden. Dieser Gegensatz zeigt, wie
schwierig es ist, die Grenzen der Wirkung ein-
zelner Kriegswaffen abzugrenzen. Sicher ist,
dass der Krieg unter sehr harten Bedingungen
geführt wird - schon aus der Natur der Sache

gibt es keinen Krieg, der ohne Leiden geführt
werden kann. Aber diese dürfen nicht unver-
hältnismässig gross sein. In diesem Sinn ist die
Generalklausel der Haager Landkriegsordnung
durchaus verständlich; trotz allen Bemühungen
ist es bisher nicht gelungen, eine bessere Formu-
lierung zu finden. Im übrigen war das generelle
Verbot durch das Haager Recht auch darum
nützlich, weil damit der beschränkte Kreis von
nur 15 Signatarstaaten der Deklaration von 1899

erheblich erweitert werden konnte.

Die Haager Deklaration von 1899, die eine ReaU
tion auf die harte englische Kolonialkriegfüh-
rung war, ist im übrigen sachlich überholt; schon
der Begriff der «Kugel» weist weit zurück ins
19. Jahrhundert. Formell ist die Deklaration
zwar nie aufgehoben worden, so dass sie, streng
genommen, immer noch in Kraft steht. Mate-
riell ist sie jedoch von der technischen Entwick-
lung weitgehend ausser Kraft gesetzt worden.
Heute gilt die allgemeinere Formel des Haager
Abkommens. Zuletzt hörte man noch in den
Berichten über die Grabenkämpfe des Ersten

Weltkriegs von der Verwendung solcher Muni-
tion. Dabei dürfte es sich grösstenteils um
Änderungen an den einzelnen Patronen gehan-
delt haben, die von den Schützen (Kolonialtrup-
pen!) selbst vorgenommen wurden. Die langen
toten Zeiten des Kriegs in den Schützengräben
gaben mehr als genug Zeit, um solche «Verbes-

serungen» vorzunehmen. Im Zweiten Weltkrieg
war von solcher Munition kaum mehr die Rede.

Erst den nach dem Krieg auflebenden Terror-
kämpfen war es vorbehalten, die einstige
Methode der Steigerung der Waffenwirkungen
von neuem anzuwenden. Es ist eine alte Erfah-
rung, dass Bürgerkriege und vor allem Reli-
gionskriege mit besonderer Erbitterung und
Rücksichtslosigkeit geführt werden. Darum ist
es nicht verwunderlich, dass in den Terroraktio-
nen der Irischen Republikanischen Armee
(IRA) mehrfach Dum Dum-Geschosse einge-
setzt wurden. Neben Nachrichten über andere
Greueltaten dieser Widerstandsbewegung gin-
gen auch Berichte durch die Weltpresse, dass auf
den Kampfplätzen in Nordirland auch die vom
Kriegsrecht verbotenen Geschosse im Kampf
verwendet worden seien. Auch seien von den
englischen Streitkräften Munitionslager mit sol-
chen Geschossen gefunden worden, die von den
irischen Terroristengruppen verschossen wur-
den.

Grundsätzlich gilt das kriegsvölkerrechtliche
Verbot der Benützung solcher Munition auch
für Terrororganisationen, die sich mit Nach-
druck nicht als kriminelle Gruppen, sondern als

legale Widerstandskämpfer bezeichnen, und für
sich Soldateneigenschaft und den Schutz der
Kriegsstandschaft beanspruchen. Neben der
grundsätzlichen Strafbarkeit ihres terroristi-
sehen Handelns muss darum für sie die Verwen-
dung verbotener Munition strafverschärfend ins
Gewicht fallen.

Die Polizei ist zwar für ihren innerstaatlichen
Gebrauch nicht an die Bestimmungen des Völ-
kerrechts gebunden. Dennoch ist ihr grundsätz-
licher Verzicht auf dieses gefahrvolle und im
Krieg unzulässige Kampfmittel sehr zu begrüs-
sen.
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